
Gymnasium Taunusstein - Bernsbacher Straße 1 - 65232 Taunusstein

An die Eltern der

Schülerinnen und Schüler

der Jahrgangsstufe E

       Taunusstein, den 29.10.2018

Schülerbetriebspraktikum Qualifikationsphase (Jahrgangsstufe 12)

Sehr geehrte Eltern,

das Gymnasium Taunusstein führt für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 ein

Betriebspraktikum  durch.   Im  Schuljahr  2019/2020  findet  das  Praktikum   vom  13.01.-

24.01.2020 statt. 

Dabei haben Ihre Kinder die Chance, Einblick in ein für sie interessantes Berufsfeld zu gewinnen

und eventuell auch schon wichtige Kontakte für ihren Berufsweg zu knüpfen. Mit der Auswahl des

Praktikumsplatzes  können  die  Jugendlichen  zukünftigen  Hochschulen  oder  Arbeitgebern  Ihr

Interesse  an  einer  bestimmten  Branche  nachweisen!   Durch  das  Kennenlernen  verschiedener

beruflicher Tätigkeiten und Aufgaben innerhalb eines Betriebes können bisherige Vorstellungen

und  Erwartungen  überprüft  und  neue  Einsichten  in  berufliche  Abläufe  und  Zusammenhänge

gewonnen werden.Die eigene Anschauung und Erfahrung der betrieblichen Praxis, die Gespräche

mit  Betriebsangehörigen  und  die  Erkundung  des  betrieblichen  Umfeldes  vermitteln  den

Schülerinnen und Schülern wichtige Erkenntnisse für ihre berufliche Orientierung.  Gleichzeitig

soll das Praktikum den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit bieten, sich der eigenen Interessen,

Stärken, Kompetenzen und Möglichkeiten bewusst zu werden, was damit auch zu einer besseren

und gezielteren Planung der künftigen Berufswahl führt, die für die Schüler der Q-Phase ja bald

virulent wird. 

Praktikumsbetriebe können so gewählt werden, dass sie in zumutbarer Entfernung von der Schule

oder  vom  Wohnort  der  Schülerin  /  des  Schülers  liegen  und  möglichst  mit  öffentlichen

Verkehrsmitteln erreicht werden können.  Im Gegensatz zum Praktikum der Sekundarstufe I

haben Sie nun aber auch die Möglichkeit,  weiter entfernt liegende Betriebe aufzusuchen;

der Besuch  des  betreuenden Fachlehrers  erfolgt  nicht  verbindlich,  Fahrtkosten  werden

nicht  erstattet.   Da das Ziel  dieses Praktikums auch darin liegt,  die  Berufsplanung nach dem

Abitur zu konkretisieren und entsprechend potentielle Betriebe kennen zu lernen, gibt es auch die

Option,  die  2  Wochen im  Ausland  zu  verbringen.   Hierfür  müssen  jedoch  bestimmte

Voraussetzungen erfüllt sein:                                                                                                                          ⟶
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- Zuverlässigkeit des Schülers

                                                 - frühzeitiger Antrag auf Genehmigung beim Schulleiter

                                                                   - besondere Eignung des Betriebes

Der Termin direkt nach den Weihnachtsferien eröffnet – nicht nur für Auslandspraktikanten- die

Möglichkeit, das Praktikum auf diese Ferienzeit auszudehnen, falls dies gewünscht ist.

Die  Durchführung  des  Praktikums  im  elterlichen  Betrieb  ist  nicht  zulässig;  auch  ein

Praktikum in einem Unternehmen, das den Schülern – z.B. durch die berufliche Tätigkeit

von  Familienmitgliedern –  bereits  bekannt  ist,  entspricht  nicht  der  Zielsetzung.  Ebenso

abzulehnen sind Betriebe, in denen nicht die Chance besteht, Einblicke in wirtschaftliche

und technische Zusammenhänge zu gewinnen. 

Zusätzlich  zum Praktikumsbetrieb  suchen sich  die  Schüler  einen betreuenden Fachlehrer,  der

ihren Praktikumsbericht bewertet.  Das Ergebnis dieser Bewertung wird gesondert  im Zeugnis

vermerkt  werden.  Ohne  abgeleistetes  Praktikum  ist  eine  Zulassung  zum  Abitur  nicht

möglich. 

Betriebspraktika  begründen  weder  ein  Ausbildungs-  noch  ein  Beschäftigungsverhältnis.  Eine

finanzielle Vergütung für die Praktikantinnen und Praktikanten ist nicht vorgesehen. Praktika sind

einem  Ausbildungsverhältnis  ähnlich;  folglich  finden  die  Bestimmungen  des

Jugendarbeitsschutzgesetzes  entsprechende  Anwendung.  Schülerinnen  und  Schüler  dürfen

demnach bis zu 7 Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich mit leichten und für sie geeigneten

Tätigkeiten beschäftigt werden. Der Betrieb kommt der Fürsorge- und Aufsichtspflicht nach und

sichert  die  Einhaltung  des  Jugendschutzgesetzes  zu.  Die  Praktikantinnen  und  Praktikanten

unterliegen  für  die  Dauer  des  Praktikums  dem  Weisungsrecht  des  Betriebspersonals.  Die

Praktikantinnen  und  Praktikanten  sind  über  die  Schule  sowohl  unfall-  als  auch

haftpflichtversichert.  Bis  zum  15.10.2019 hat  Ihr  Kind  Zeit,  sich  einen  geeigneten

Praktikumsplatz zu suchen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich an einem Elternabend über das

Praktikum zu informieren, der am 21.02.2019 in unserer Schule stattfinden wird  und zu dem

Sie noch gesondert eingeladen werden. 

Gerne können Sie sich auch auf unserer Homepage über die Organisation des Praktikums sowie

den  oben erwähnten Erlass informieren:

 www.Gymnasium-Taunusstein.de   → Angebote und Aktivitäten

                                                                                 → Betriebspraktikum       

Mit freundlichen Grüßen

                                                    
Tim Uhl, Leiter des Betriebspraktikums in der Sek.II

(Tel. 06128 / 91410 oder t.uhl@gymnasium-taunusstein.de)
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